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Voreinschätzung der genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die
Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes am Standort ”Am Heiligenborn" in
Heiligen born-Laufenselden

Sehr geehrte Frau Schymura,

Ratisbona plant, an dem im Betreff genannten Standort einen Lebensmittelmarkt
mit etwa 1,050 m2 Verkaufsfläche anzusiedeln,

Hier der Entwurf der Lageplanung (Quelle: Ratisbona, Stand 27.05.25)
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Auf der Ebene der Bauleitplanung ist festzustellen, dass der Standort nicht im Gel-

tungsbereich eines BebauungsplaneS liegt. Das Bebauungsplangebiet ’Heiligen -

bornweg" grenzt aber an den Vorhabenstandort an:

im Flächennutzungsplan ist der Vorhabenstandort dem Außenbereich zugeordnet:
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Die Ansiedlung des geplanten großflächigen Lebensmittelmarktes erfordert insbe-
sondere aufgrund der Lage Im Außenbereich die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es dabei notwendig, ein Sondergebiet gemäß
§ 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) auszuweisen. Denn der Nachweis
einer städtebaulich atypischen Failgestaltung im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 4 wird
an diesem Standort voraussichtlich nicht zu führen sein.

Diese Bauleitplanung für einen großflächigen Lebensmittetmarkt, der unter die Re-
gelungen von § 11 Abs. 3 BauNVO fällt, hat die Ziele der Landes- und Regional-
planung zu beachten. Hierzu ergibt sich folgende Faktenlage:

Dem Ortsteil Laufenselden wird von der Regionalplanung sowohl vom wirk-
samen Regionalpian Südhessen als auch von dessen Neuentwurf, der von
der Regionalversammlung am 04.07.25 als förmlicher Entwurf beschlossen
wurde, die Funktion eines Kleinzentrums zugewiesen.

i Da zu erwarten Ist, dass ein aufzustellender Bebauungsplan erst nach
Rechtskraft des neuen Regionalplanes Satzungsreife erlangen kann, wird
bei der Bewertung der regionalpianerischen Vorgaben der Neuentwurf des
Regionalplanes (im Folgenden RPS -neu) zugrunde gelegt.

Gemäß Ziel 3.5.1-2 Satz 2 RPS-neu ist zur Versorgung mit Gütern des
kurzfristigen Bedarfs (Grundversorgung) die Planung großflächiger Lebens-
mittel-, Getränke- und Drogeriemärkte im zentralen Ortsteil Laufenselden
zulässig.

r Gemäß RPS neu ist das Vorhabengrundstück wie bisher dem ”Vorbehaits-

gebiet für die Landwirtschaft" zugewiesen, so dass das lntegrationsgebot
der Regionalplanung (Ziel 3.5.1-3 RPS -neu) nicht gewahrt wird. Denn die-
ses Ziel sieht vor, dass die Planung großflächiger Einzelhandeisbetriebe
nur im ”Vorranggebiet Siedlung - Bestand" oder im Vorranggebiet Siedlung
- Planung" erfolgen soll:



Vor diesem Hintergrund ist anzuraten, nach Fassung des Aufstellungsbeschlusses
zunächst mit den Genehmigungsbehörden abzuklären, ob für das Vorhaben die
Ausnahmeregelung von Ziel 3.5.1-3 Satz 2 RPS-neu in Anspruch genommen wer-
den kann. Diese Regelung sieht vor:

(2) Ausnahmen vom lntegrationsgebot sind möglich, sofern die Planung groß-
flächigen Einzelhandels im unmittelbar räumlichen Zusammenhang mit städte-
baulich integrierten Standorten (sog. teilintegrierte Standorte) erfolgen soll.

Die Begründung nennt folgende Ausnahmevoraussetzungen:

Ausnahmsweise ist die Planung großflächigen Einzelhandels auch im unmittel-
baren räumlichen Zusammenhang mit städtebaulich integrierten Standorten,
sog. teiintegrierten Standorte im Sinne des Ziels 6-3 (Z) des LEP (4. Änderung)
zulässig. Dies sind Standorte, die direkt an den integrierten Siedlungszusam-
menhang angrenzen, sofern sie für Fußgänger leicht und ohne Umwege er-
reichbar sind (ohne Barrieren wie z.B. Verkehrstrasson ohne Querungsmöglich-
keit).

Die Lage zu den umliegenden Wohngebieten spricht dafür, dass dem Vorhaben -

standort eine teilintegrierte Lage zugesprochen werden kann.

Zusammenfassung

Das Vorhaben erfordert die Aufstellung eines Bebauungsp!anes, weil sich der
Standort im Außenbereich gemäß § 35 BauGB befindet. Aufgrund dieser städte-
baulich nur teilintegrierten Lage und der geringen Bevölkerungspotenziale in der
flächenmäßig sehr großen Gemeinde Heidenrod wird der Nachweis einer städte-
baulich atypischen Fallgestaltung im Sinne von § 11 Abs. 3 Satz 4 voraussichtlich
nicht zu erbringen sein.

Somit wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Festsetzung eines Sondergebietes
gem. § 11 Abs. 3 BauNVO erforderlich. Aufgrund der Lage des Standortes außer-
halb des Vorranggebietes Siedlung muss auf der Ebene der Regionalplanung da-
bei die Ausnahmeregelung von Ziel 3.5.1-3 Satz 2 RPS-neu in Anspruch genom-
men werden. Sofern noch nicht erfolgt, sollte mit den zuständigen Behörden nach
Fassung des Aufstellungsbeschlusses frühzeitig geklärt werden, ob die Bauleitpla-
nung für einen großflächigen Lebensmittelmarkt unter Inanspruchnahme der Aus-
nahmeregelung an diesem Standort mitgetragen wird.

Soweit meine Ersteinschätzung. Sprechen Sie mich an, wenn wir Sie bei diesem
Vorhaben weiter unterstützen können.

Mit freundlichen Grüßen

BBE Handeisberatung GmbH
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i.V. Rainer Schmidt-lllguth
Regionalleiter West


